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ifenbaf>nberl?ef)r
Stilette für ©injelreife«

1. ©tnfadje Stilette, gültig 2 Sage, leine Verlängerung.
2. {Retourbillette, gültig 10 Sage, 25% (Ermäßigung.
Verlängerung auf 17 ober 24 Sage mögtid) gegen Auf»
3afjlung oon 10 b3to. 20% bes Silletpreifes.
3. Sonntagsbillette (toerben getoöfjnlid) im SBinter aus»
gegeben), gültig 3ur Sinfafjrt Samstag/Sonntag unb
3ur Stüdfafjrt Sonntag/SJlontag. Sare: ©infad) für Sie»

tour, minbeftens jebod) gr. 3.50 in 3. Äl. Verlängerung
auf 10, 17 ober 24 Sage möglich-
4. Slunbfahrtbillette, für beftimmte Slunbreifen, gültig
10 Sage, 25% (Ermäßigung. Verlängerung ber ffieltungs»
bauer toie (Retourbillette.
5. gerienbillette, für Slunb» ober reine Sin» unb Slüd»
fahrten, gültig 1 SJlonat. Verlängerung um ein», 3toei»
ober breimal 10 Sage möglich (Auf3afjlung in 3. Äl.
4 gr. pro SJlal). Sas gerienbillet ift im allgemeinen ettoas
teurer als bas Sletourbillet, berechtigt jeboct) 3ufäßlid)
3U 5. Ausflügen 3U ftart ermäßigten greifen (Safjn,
Schiff unb ipoftauto). Sie Ausflüge bürfen einen Äreis
oon 40 km um ben Ausgangsort bes Sauptbillettes
(SBoljnort) nidjt berühren. 3ufaß!arten (3 gr. für bie
3. ÄI.) geben Anfprud) auf je brei roeitere Ausflugs»
billette 3U ermäßigtem Vreis.

Stilette für ©ruppenreifen
6. gatnilienreifen. gür gemeinfame Steifen oon min»
beftens 3 Verfonen ber gleichen gamiüe ((Eltern unb im
gleichen Saushalt lebenbe lebige Äinber unter 25 gafjren)
toirb eine befonbere Vergünftigung getoäfjrt, bie mit
bem „Austoeis für gamilienreifen" (Vreis 20 Siappen)
beanfprucfjt roerben tann.
7. Spulen unb anerlannte 3ugenboeretnigungen. 2ßie
©efellfdjaften, minbeftens 5 Sdjüler unb 1 fiefjrer ober
fieiter. Äeine SDlôglidjïeit 3ur ©in3elreife.
8. ©efellfdjoften. Star! oerbilligte Stilette für beliebige
Sieifenbengruppen oon roenigftens 6 ißerfonen, gültig
10 Sage. SJlôglidjïeit 3ur ©inäelfjin» ober Slüdreife. ©s
tonnen audi) Sdjiffs» unb Autoftreden einbe3ogen toerben.

Abonnemente
9. Strectenabonnemente (% (Eimäjjtguna ouf get»3ijni.
a) Allgemein erhältliche Abonnemente: JRetourtae).

für eine unbefct)räntte An^aljl gafjrten 60—90%
für täglich 3toei einfache gafjrten 55—73%
für 20 einfache gafjrten in 3, 4 ober 6 SJlo»

naten (unperfönücfjes Abonnement) bis 19%
für 10 Stetourfafjrten in 3, 4 ober 6 SJio»

naten 13—38%
für 10 Stetourfafjrten in 1 SJlonat. 40—56%

b) Abonnemente für Sctjüler unb ßefjrlinge:
für eine unbefdjräntte Anäafjl galjrten 77—95%
für 10 Stetourfafjrten in 2 SJlonaten. 67—76%
für 5 Stetourfafjrten in 2 SJlonaten 52—66%

c) Arbeiterabonnemente (gegen flofjnausmeis):
für beliebige gafjrten an SBerttagen 71—90%
für toerttäglid) 1 Stetourfafjrt 68—86%
für 5 Stetourfafjrten in 3 Vtonaten 25—48%

10. gerien=©eneralabonnemente, für 15 ober 30 Sage
mit 6 b3to. 12 frei roäljlbaren Sagen, an benen bie
Abonnemente für beliebige gafjrten auf einem Sleß oon
über 5500 km gültig finb. Sßäfjrenb ber gan3en ffieltungs»
bauer berechtigen fie überbies 3ur gafjrt mit halben
Silletten auf einem Sleß oon runb 12 000 km Safjn»,
Scfjiffs» unb Automobillinien.
11. ©eneralabonnemente, gültig 1 SJlonat (bis auf 1 gaijr
oerlängerbar) ober 1 3af)r. Sie berechtigen 3U beliebigen
gafjrten ofjne Sesafjlung b3to. 3ur fjalben Sare toie
bie gerien»©eneraiabonnemente.
12. Jr)aIbtai»Abonnemente, 3 unb 12 SJionate gültig,
Vreis 60 gr. 63x0. 180 gr. Sie berechtigen unbefdjräntt
3ur gafjrt mit fjalben Silletten beliebiger Älaffe.
13. Äotnbtnterte Salbtaac=©eneralabonneinente, 3 unb
12 SJlonate gültig mit 5 b3to. 20 frei toäfjlbaren ©eneral»
abonnementstagen. Sie bieten bie gleichen Vorteile toie
bie ipalbtaiabonnemente unb gelten an ben frei toäfjl»
baren Sagen als ©eneralabonnemente (toie bie gerien»
©eneralabonnemente). ©s lönnett 3uf<üitaten für 5
b3tD. 10 ©eneralabonnementstage gelöft toerben.
14. Sleßabonnemente, gültig 3 SJionate (bis auf ein 3afjr
oerlängerbar) ober 1 3afjr, für eine unbefdjräntte An»
3aijl gahrten auf 3ufammengeftellten Streden nach
eigener SBafjI. ©s toerben audj tombinierte Sleß» unb
Salbtarabonnemente ausgegeben.

Steifegepäch unb (Expreßgut
15. Stetfegepäc! (Vaffagiergut). Aufgabe bis tttr3 oor
Abfahrt bes nädjften 3uges. gradjt für minbeftens
10 kg ungeachtet ber An3afjl Äolü. Seförberung mit
Verfonen» unb Scfjnell3ügen. Scfjnelifte Seförberungs»
art für begleitetes Sieifegepäd.
16. ©ipreßgut. Sare unb Seförberung toie ffiepäd.
Abreffierung an einen beftimmten ffimpfänger mit be»

fonberem gelbem Abreßformutar. ©s toerben als ©1»

preßgut nur ©egenftänbe, bie fid) für ben rafdjen ©in»
unb Auslab gut eignen, angenommen.

©iiter
17. ©ilgut. Slafdjefte Seförberungsart für ©üter, bie
nicht als ©ipreßgut aufgegeben toerben ober für bie bie
gradjt oom ©mpfänger be3aljlt toerben foil. Aufgabe
mit ©ilgutfradjtbrief. Seförberung mit Verfonen» unb
©ilgüter3ügen.
18. grachtgut. Sefonbers geeignet für nicht bringenbe
Senbungen. Aufgabe mit gradjtgutfrachtbrief. Se»
förberung mit ©üter3ügen.
19. ©ifenbahn=gran!o=$omi3il=$ienft (ffig$). Surd)
biefen Sienft toerben über 5000 Ortfdjaften unb SBeiler
in ber Sihtoei3 an bie birette Sahn»Abfertigung oon
©ipreßgut, ©ilgut unb gracfjtgut angefcfjloffen.

Auslunft. Sie Stationen beraten bie Sieifenben unb
Verfrachter gerne über alte mit ber Sahn 3ufammen-
fjängenben gragen.
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Eisenbahnverkehr
Billette für Einzelreisen

1. Einfache Billette, gültig 2 Tage, keine Verlängerung.
2. Retourbillette, gültig 10 Tage, 25^ Ermäßigung.
Verlängerung auf 17 oder 24 Tage möglich gegen Auf-
Zahlung von 10 bzw. 20^ des Billetpreises.
3. Sonntagsbillette (werden gewöhnlich im Winter aus-
gegeben), gültig zur Hinfahrt Samstag/Sonntag und
zur Rückfahrt Sonntag/Montag. Tare: Einfach für Re-
tour, mindestens jedoch Fr. 3.S0 in 3. Kl. Verlängerung
auf 10, 17 oder 24 Tage möglich.
4. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, gültig
10 Tage, 26^ Ermäßigung. Verlängerung der Geltung?-
dauer wie Retourbillette.
5. Ferieubillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage möglich (Aufzahlung in 3. Kl.
4 Fr. pro Mal). Das Ferienbillet ist im allgemeinen etwas
teurer als das Retourbillet, berechtigt jedoch zusätzlich
zu 5. Ausflügen zu stark ermäßigten Preisen (Bahn,
Schiff und Postauto). Die Ausflüge dürfen einen Kreis
von 40 km um den Ausgangsort des Hauptbillettes
(Wohnort) nicht berühren. Zusatzkarten (3 Fr. für die
3. Kl.) geben Anspruch auf je drei weitere Ausflugs-
billette zu ermäßigtem Preis.

Billette für Gruppenreisen
6. Familienreisen. Für gemeinsame Reisen von min-
bestens 3 Personen der gleichen Familie (Eltern und im
gleichen Haushalt lebende ledige Kinder unter 25 Jahren)
wird eine besondere Vergünstigung gewährt, die mit
dem „Ausweis für Familienreisen" (Preis 20 Rappen)
beansprucht werden kann.
7. Schulen und anerkannte Jugendvereinigungen. Wie
Gesellschaften, mindestens 6 Schüler und 1 Lehrer oder
Leiter. Keine Möglichkeit zur Einzelreise.
8. Gesellschaften. Stark verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 6 Personen, gültig
10 Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.

Abonnemente
i). Streckenabonnemente (A, -- Ermäßigung auf gewöhnl.
a) Allgemein erhältliche Abonnemente: Retouàe).

für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten 60—90?(>
für täglich zwei einfache Fahrten - 66—73^
für 20 einfache Fahrten in 3, 4 oder 6 Mo-

naten (unpersönliches Abonnement) bis 19A>
für 10 Retourfahrten in 3, 4 oder k Mo-

naten 13—38?<,
für 10 Retourfahrten in 1 Monat. 40—66^

b) Abonnemente für Schüler und Lehrlinge:
für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten 77—96^>
für 10 Retourfahrten in 2 Monaten. 67—76°/,
für 6 Retourfahrten in 2 Monaten 62—66/h

c) Arbeiterabonnemente (gegen Lohnausweis):
für beliebige Fahrten an Werktagen. 71—90?f>
für werktäglich 1 Retourfahrt 68—86°/>
für 6 Retourfahrten in 3 Monaten 25—48?f>

10. Ferieu-Generalabounemente, für 16 oder 30 Tage
mit 6 bzw. 12 frei wählbaren Tagen, an denen die
Abonnemente für beliebige Fahrten auf einem Netz von
über 6600 bin gültig sind. Während der ganzen Geltungs-
dauer berechtigen sie überdies zur Fahrt mit halben
Billetten auf einem Netz von rund 12 000 km Bahn-,
Schiffs- und Automobillinien.
11. Generalabonnemente, gültig 1 Monat (bis auf 1 Jahr
verlängerbar) oder 1 Jahr. Sie berechtigen zu beliebigen
Fahrten ohne Bezahlung bzw. zur halben Tare wie
die Ferien-Eeneralabonnemente.
12. Halbtar-Abonnemente, 3 und 12 Monate gültig,
Preis 60 Fr. bzw. 180 Fr. Sie berechtigen unbeschränkt
zur Fahrt mit halben Billetten beliebiger Klasse.
13. Kombinierte Halbtar-Generalabonnemente, 3 und
12 Monate gültig mit 6 bzw. 20 frei wählbaren General-
abonnementstagen. Sie bieten die gleichen Vorteile wie
die Halbtarabonnemente und gelten an den frei wähl-
baren Tagen als Generalabonnemente (wie die Ferien-
Generalabonnemente). Es können Zufatzkarten für 6
bzw. 10 Generalabonnementstage gelöst werden.
14. Netzabonnemente, gültig 3 Monate (bis auf ein Jahr
verlängerbar) oder 1 Jahr, für eine unbeschränkte An-
zahl Fahrten auf zusammengestellten Strecken nach
eigener Wahl. Es werden auch kombinierte Netz- und
Halbtarabonnemente ausgegeben.

Reisegepäck und Expreßgut
16. Reisegepäck (Passagiergut). Aufgabe bis kurz vor
Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für mindestens
10 kg ungeachtet der Anzahl Kolli. Beförderung mit
Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförderung--
art für begleitetes Reisegepäck.
16. Erpreßgut. Tare und Beförderung wie Gepäck.
Adressierung an einen bestimmten Empfänger mit be-
sonderem gelbem Adreßformular. Es werden als Er-
preßgut nur Gegenstände, die sich für den raschen Ein-
und Auslad gut eignen, angenommen.

Güter
17. Eilgut. Rascheste Beförderungsart für Güter, die
nicht als Erpreßgut aufgegeben werden oder für die die
Fracht vom Empfänger bezahlt werden soll. Aufgabe
mit Eilgutfrachtbrief. Beförderung mit Personen- und
Eilgüterzügen.
18. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbrief. Be-
förderung mit Güterzügen.
19. Eisenbahn-Franko-Domizil-Dienst (EFD). Durch
diesen Dienst werden über 6000 Ortschaften und Weiler
in der Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von
Erpreßgut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.

Auskunft. Die Stationen beraten die Reisenden und
Verfrachter gerne über alle mit der Bahn zusammen-
hängenden Fragen.
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